
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/11/9 99/05/0181
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1999

Index

L37162 Kanalabgabe Kärnten

L82302 Abwasser Kanalisation Kärnten

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §1;

B-VG Art15;

B-VG Art18 Abs1;

GdKanalisationsG Krnt 1978 §4;

VVG §1 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Das Krnt GemeindekanalisationsG stellt die Regelung der Kanalanschlussp>icht auf das Liegenschaftseigentum ab. Der

Landesgesetzgeber darf eine Abgrenzung scha?en, unter welchen Voraussetzungen eine solche Anschlussp>icht von

Liegenschaften besteht. Insoweit hat daher das Krnt GemeindekanalisationsG keinen wasserrechtlichen Charakter

(Hinweis E VfGH 4.10.1991, VfSlg 12842/1991, E 22.10.1998, 97/06/0272). Das Krnt GemeindekanalisationsG wurde -

sohin zulässigerweise - im Rahmen der den Ländern zukommenden Zuständigkeit nach Art 15 B-VG beschlossen.
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